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Derzeit gibt es in der Europäischen Union keinen einheitlichen Referenz-
standard für die öffentliche Rechnungslegung, der definieren würde, 
wie Transaktionen und Vorgänge an der Quelle, d.h. an der primären 
Stufe(n) der Rechnungsführung in den Mitgliedstaaten erfasst, aus-
gewiesen, bewertet und konsolidiert werden. Dafür sollen einheitliche 
europäische Rechnungslegungsstandards für den öffentlichen Sektor 
(EPSAS) entwickelt und umgesetzt werden. Dieser Aufsatz soll die 
Zielsetzung und die Hintergründe dieses Projekts aufzeigen.
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legungsstandards“ erblicken, obgleich die 
Institutionen und Agenturen der Europäi-
schen Union zum Teil spezifische Struktu-
ren aufweisen und nicht in vollem Umfan-
ge die als typisch anzusehenden hoheitli-
chen Aufgaben eines Staates bzw. einer 
staatlichen Verwaltung wahrnehmen.

Ein weiterer wichtiger Schritt in Rich-
tung Modernisierung der Systeme des 
öffentlichen Rechnungswesens war die 
Richtlinie 2011/85/EU des Rates „Wirt-
schaft und Finanzen“ der Europäischen 
Union (ECOFIN Council) über die An-
forderungen an die haushaltspolitischen 
Rahmen der Mitgliedstaaten4 als eine 
Antwort auf die Staatsschuldenkrise 
2008/2009.

Dabei wurde der Begriff ‚haushaltspo-
litischer Rahmen‘5 sehr weit, als die Ge-
samtheit der Regelungen, Verfahren und 
Institutionen, die die Grundlage für die 
Durchführung der Haushaltspolitik des 
Staates bilden, gefasst, inklusive der Sys-
teme des öffentlichen Rechnungswesens 
und der statistischen Berichterstattung.

Sinnvollerweise unterscheidet die 
Richt linie zwischen der Rechnungsle-
gung im eigentlichen Sinne (Finanzbuch-
haltung) und der darauf aufbauenden 
makro ökonomischen statistischen Finanz-

Die Bemühungen der Europäischen Kom-
mission, die öffentlichen Rechnungswe-
senssysteme in der EU zu modernisieren, 
haben bereits im Jahre 2002 konkrete 
Gestalt angenommen. Die Mitteilung der 
Europäischen Kommission über die Mo-
dernisierung des Rechnungswesens der 
EU-Institutionen durch Einführung der 
Doppik markiert einen Meilenstein im 
diesem Prozess. Mit der Einführung der 
doppischen Finanzbuchhaltung konnten 
im Jahre 2005 zum ersten Mal die Ab-
schlüsse von mehr als 50 EU-Institutionen 
und Agenturen in einem doppischen Jah-
resabschluss konsolidiert werden. Nicht-
destotrotz wird der EU-Haushalt nach 
wie vor kameral geführt. 

Darüber hinaus hat die Europäische 
Kommission die Empfehlung ausgespro-
chen, dass Eurostat bei den Standards der 

öffentlichen Rechnungslegung auf Perio-
denbasis eine aktive Rolle spielen sollte.1

Nach Artikel 143 Absatz 1 der EU-
Haushaltsordnung legt der Rechnungs-
führer der Kommission „Vorschriften fest, 
die auf international anerkannten Nor-
men des öffentlichen Rechnungswesens 
beruhen. Der Rechnungsführer kann von 
diesen Normen abweichen, wenn er dies 
für erforderlich hält, um ein den tatsäch-
lichen Verhältnissen entsprechendes Bild 
der Aktiva und Passiva, des Aufwands 
und des Ertrags sowie des Cashflows zu 
vermitteln.“2

Die Internationalen Rechnungslegungs-
standards für den öffentlichen Sektor (IP-
SAS) waren und sind weiterhin die derzeit 
einzigen vorhandenen international aner-
kannten Normen des öffentlichen Rech-
nungswesens.

Demgemäß hat der Rechnungsführer 
der Europäischen Kommission 18 Rech-
nungslegungsvorschriften erlassen, die 
allesamt auf IPSAS basieren.3 Gewisser-
maßen kann man in den Rechnungsfüh-
rungsprinzipien und Rechnungslegungs-
vorschriften der Europäischen Kommissi-
on, wenn auch nur ansatzweise, eine Art 
konsensfähige „Europäische Rechnungs-

1   KOM (2011) 211 endg., S. 11.

2   Art. 143 Abs. 1 Verordnung (EU, EURATOM) Nr. 
966/2012.

3   Vorschriften der Europäischen Kommission zur 
Haushaltsführung, siehe: http://ec.europa.eu/
budget/biblio/documents/management/ma-
nagement_de.cfm#accounting

4   Richtlinie 2011/85/EU des Rates.

5   Artikel 2 der Richtlinie 2011/85/EU.
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berichterstattung (Finanzstatistik des Sek-
tors Staat). 

Diese europarechtliche Regelung, die 
im Zuge der Staatsschuldenkrise im Rah-
men des so genannten Sixpack erlassen 
wurde, ist aus zwei Gründen bemerkens-
wert. Zum einen wurden zum ersten Mal 
auf europäischer Ebene, wenn auch in ei-
ner eher allgemeinen Form, Mindestanfor-
derungen für das öffentliche Rechnungs-
wesen der Mitgliedstaaten vorgeschrieben. 
Zum anderen wurde die Richtlinie auf 
einer spezifischen Rechtsgrundlage, die 
des Artikel 126 Absatz 14 Unterabsatz 3 
AUEV zum Verfahren über das übermäßi-
ge Defizit gestützt.

Nach Artikel 3 Absatz 1 der Richtlinie 
2011/85/EU verfügen die Mitgliedstaaten 

„über nationale Systeme des öffentlichen 
Rechnungswesens, die sämtliche Teilsek-
toren des Staates umfassend und kohärent 
abdecken und die zur Erhebung von peri-
odengerechten Daten im Hinblick auf die 
Vorbereitung von Daten nach dem ESVG-
95-Standard erforderlichen Informationen 
liefern. Diese Systeme des öffentlichen 
Rechnungswesens unterliegen einer inter-
nen Kontrolle und unabhängigen Rech-
nungsprüfung.“

Der ECOFIN ist offensichtlich da-
von ausgegangen, dass die Leistungsfä-
higkeit manch nationaler Systeme des 
öffentlichen Rechnungswesens als nicht 
ausreichend zu erachten war, um den 
Qualitätsanforderungen der wirtschafts-
politischen Koordinierung und der haus-
haltspolitischen Überwachung zu genü-
gen. Daher wurden die Mitgliedstaaten 
aufgerufen, Maßnahmen zu ergreifen, 

um die Vollständigkeit und die Kohärenz 
ihrer öffentlichen Buchführungssysteme 
und der darin erfassten Finanzdaten si-
cherzustellen und die Zuverlässigkeit die-
ser Information mittels interner Kontrolle 
und unabhängiger Prüfung abzusichern. 
Dabei wird es den Mitgliedstaaten über-
lassen, ob diese Rechnungsprüfung durch 
öffentliche beziehungsweise durch  private 
Rechnungsprüfer wahrgenommen wird, 
allerdings unter der Voraussetzung, dass 
die Unabhängigkeit der Prüfung gewähr-
leistet ist.

Ähnlich wie bei der EU-Haushaltsord-
nung hat sich der ECOFIN auf internati-
onal anerkannte Rechnungslegungsstan-
dards für den öffentlichen Sektor ange-
lehnt, und die eventuelle Harmonisierung 
der staatlichen Rechnungslegungsnormen 

durch IPSAS als eine potentielle Lösung 
in Betracht gezogen, auch im Hinblick 
auf die Sicherung der Qualität der perio-
dengerechten Daten, die nach dem ESVG-
Standard erforderlich sind. 

Artikel 16 Absatz 3 der Richtlinie 
2011/85/EU über die Anforderungen an 
die haushaltspolitischen Rahmen der Mit-
gliedstaaten hat die Europäische Kommis-
sion beauftragt, eine Bewertung der Frage 
vorzunehmen, ob die (IPSAS) für die Mit-
gliedstaaten geeignet wären.

In ihrem anschließenden Bericht an 
den Rat und das Europäische Parlament6 
und ihrem begleitenden Arbeitspapier7 
wies die Kommission darauf hin, dass aus 
EU-Sicht die allgemeine Finanzberichter-
stattung der öffentlichen Einheiten weder 
transparent noch vollständig ist, noch lie-
fern die öffentlichen Buchführungssyste-

me vergleichbare und nach vergleichbaren 
Kriterien belastbare primäre Finanzdaten. 
In manchen öffentlichen Einheiten in der 
EU gibt es keine Finanzbuchhaltung im 
eigentlichen Sinne, und findet daher auch 
keine eigentliche Rechnungslegung statt.

Derzeit gibt es in der Union keinen 
einheitlichen Referenzstandard für die 
öffentliche Rechnungslegung, der definie-
ren würde, wie die relevanten, individu-
ellen Transaktionen und Vorgänge an der 
Quelle, d.h. an der primären Stufe(n) der 
Rechnungsführung erfasst, ausgewiesen, 
bewertet, und konsolidiert werden und 
wie sie geprüft und dem Endnutzer vor-
gelegt werden. Dies gilt auf der Ebene der 
individuellen berichtspflichtigen Einheiten 
sowohl für deren Finanzbuchhaltung und 
die darauf  aufbauenden Jahresabschlüsse 
als auch für die daraus abzuleitende Fi-
nanzstatistik des Sektors Staat.

Die festgestellte Unvergleichbarkeit der 
Rechnungslegungsstandards im öffentli-
chen Sektor in der Union und als eine Fol-
ge der breiten Palette von Buchführungs- 
und Rechnungslegungspraktiken im 
öffentlichen Sektor resultieren in einem 
klaren Mangel an finanzieller Transpa-
renz, und Vergleichbarkeit in der Finanz-
berichtserstattung aufgrund von nicht 
vergleichbaren, unvollständigen und in-
konsistenten Primärdaten im öffentlichen 
Rechnungswesen, sowohl zwischen Mit-
gliedstaaten als auch innerhalb von Sek-
toren eines und desselben Mitgliedstaates. 

Aus EU-Sicht birgt dieser Umstand 
wesentliche Risiken in sich für die, mit-
tels interner Kontrolle und unabhängiger 
Rechnungsprüfung, angestrebte Qualitäts-
sicherung der Buchführungssysteme und 
der darauf aufbauenden Finanzstatistik in 
der Union, was Folgerisiken für die wirt-
schaftspolitische Koordinierung, die für 
deren multilaterale Überwachung notwen-
dige ‚Economic Governance‘, wie auch für 
die Vollendung des europäischen Binnen-
markts, der Finanz- und Kapitalmärkte im 
Besonderen, nach sich zieht.

»Derzeit gibt es in der EU keinen 
einheitlichen Referenzstandard für 
die öffentliche Rechnungslegung, der 
definieren würde, wie die relevanten, 
individuellen Transaktionen und Vorgänge 
an der Quelle erfasst, ausgewiesen, 
bewertet und konsolidiert werden.«

6 KOM (2013) 114 final.

7   SWD (2013) 057 final.
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Kapitalmarktorientierte Unternehmen, 
deren Wertpapiere zum Handel in einem 
geregelten Markt zugelassen sind, wurden 
verpflichtet, für ihre konsolidierten Ab-
schlüsse zusätzlich zur Rechnungslegung 
nach nationalem Recht auch nach EU-
IFRS Rechnung zu legen.8 Die erklärten 
Ziele der Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 
DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS 
UND DES RATES vom 19. Juli 2002 
betreffend die Anwendung internatio-
naler Rechnungslegungsstandards sind 
die „vorgelegten Finanzinformationen 
zu harmonisieren, um einen hohen Grad 
an Transparenz und Vergleichbarkeit 
der Abschlüsse und damit eine effizien-
te Funktionsweise des Kapitalmarkts in 
der Gemeinschaft und im Binnenmarkt 
sicherzustellen“. Dies scheint auch unein-
geschränkt für den öffentlichen Sektor zu 
gelten, wenn man berücksichtigt, dass die 
noch andauernde Finanzkrise vor allem 
eine Staatsschuldenkrise ist, und nicht nur 
der Zentralstaat, sondern zusehends auch 
die Länder- wie auch die Kommunalebe-
ne versuchen, sich mittels öffentlicher 
Schuldtiteln auf dem Kapitalmarkt zu (re)
finanzieren.9 Dabei geht es nicht um die 
bloße Gleichbehandlung von privaten und 
öffentlichen Einheiten der Harmonisie-
rung wegen, sondern es ist vielmehr eine 
Frage der finanziellen Transparenz, der 
Vergleichbarkeit, der Risikoabschätzung 
und der Rechenschaftspflicht.

Der Bericht der Kommission zur Eig-
nung der IPSAS (2013) stellt fest, dass ein 
erheblicher Harmonisierungsbedarf für 
die Systeme des öffentlichen Rechnungs-
wesens und zwar auf der Basis einer dop-
pischen Periodenrechnung besteht. Hin-
gegen Haushaltsrechnung und -führung 
sollen nicht Teil der angestrebten Har-
monisierung sein. Die kamerale Kassen-
basis soll weder abgeschafft noch ersetzt, 
sondern eher in den richtigen Kontext ge-
rückt werden.10

Allerdings könnten die IPSAS, so wie 
sie zur Zeit der Kommissionsstudie stan-
den, nicht direkt und nicht vollständig in 
der EU eingeführt werden. Es gäbe techni-
sche, konzeptionelle und Governance Fra-
gen zu lösen. Dennoch wären die IPSAS 
eine geeignete Referenz für die Entwick-
lung europäischer Rechnungslegungsstan-
dards für den öffentlichen Sektor (EPSAS), 
welche auf der Grundlage einer starken 

EU-Governance, die eigens für diesen 
Zweck entstehen sollte, entwickelt und 
gesetzt werden sollten.

Daraus leitet sich das eigentlich Ziel 
der EPSAS-Initiative ab, flächendeckend  
die finanzielle Transparenz zu erhöhen 
und die Vergleichbarkeit der öffentlichen 
Rechnungslegung zu erreichen – innerhalb 
von und zwischen Mitgliedstaaten und 
Staatssektoren. Es geht darum vergleich-
bare, moderne und robuste öffentliche 
Rechnungswesenssysteme in Europa zu 
verwirklichen. Die Tabelle 1 verdeutlicht 
den Grad der Übereinstimmung der Rech-
nungslegung in den Mitgliedstaaten mit 
IPSAS.

Einseitige und unkoordinierte Reform-
bemühungen der Mitgliedstaaten waren 
bisher nicht ausreichend, um flächende-
ckend die angestrebte finanzielle Transpa-

renz und Vergleichbarkeit sicherzustellen, 
weswegen diese durch einheitliche euro-
päische Rechnungslegungsstandards unter 
Wahrung der Grundsätze der Subsidiarität 
und der Verhältnismäßigkeit durch die EU 
sichergestellt werden sollen. Im Hinblick 
auf die mancherorts vertretene Meinung, 
dass es für EPSAS keine Rechtsgrundla-
ge in den Verträgen gäbe,12 soll darauf 
hingewiesen werden, dass die oben ange-
sprochenen Risiken in Bezug auf die mul-
tilaterale und insbesondere die haushalts-
politische Überwachung, die wirtschafts-

8   Verordnung (EG) Nr. 1606/2002.

9 Vgl. Radermacher 2014, S. 490.

10 Makaronidis 2015, S. 2ff.

11 PwC Study 2014.

12 Ohler 2014, S. 22. Ähnlich auch Gröpl 2014, S. 255-
315.

Zentral-
staatliche 
Ebene

Länderebene Lokale Gebiets-
körperschaften

Sozial  -
versicherung

Österreich 73% 12% 12% 61%
Belgien 67% 67% 73% 60%
Bulgarien 56% - 56% 63%
Kroatien 34% - 34% 55%
Zypern 14% - 75% 17%
Tschechische Republik 75% - 75% 77%
Dänemark 72% - 65% 58%
Estland 92% - 92% 86%
Finnland 72% - 90% 92%
Frankreich 89% - 84% 92%

Deutschland 22% 29% 58% 42%

Griechenland 12% - 12% 12%
Ungarn 66% - 66% 55%
Irland 54% - 71% 57%
Italien 31% - 30% 14%
Lettland 73% - 73% 55%
Litauen 88% - 88% 72%
Luxemburg 19% - 31% 15%
Malta 22% - 94% -
Niederlande 31% - 58% 78%
Polen 66% - 66% 68%
Portugal 55% - 80% 70%
Rumänien 63% - 63% 38%
Slovakei 75% - 75% 34%
Slovenien 62% - 62% 19%
Spanien 70% 61% 68% 58%
Schweden 81% - 81% 71%
Vereinigtes Königreich 96% - 95% -

Tab. 1: Grad der Übereinstimmung der Rechnungslegung in den Mitgliedstaaten mit IPSAS 
(Quelle: PwC Studie im Auftrag von Eurostat, 2014).11
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politische Governance, die Vollendung 
des europäischen Binnenmarkts, bzw. die 
Qualitätssicherung der ESVG-basierten 
Statistiken zur Zeit nur einen Rahmen für 
eine mögliche Rechtsgrundlage umreißen 
können. Die Festlegung der Rechtsgrund-
lagen und der konkreten Instrumente lei-
ten sich vielmehr von der konkreten Prob-
lemstellung und der zu ergreifenden Maß-
nahmen ab, wie sie in einem formellen 
Vorschlag der Europäischen Kommission 
dargelegt und begründet sein müssen.

Die angesprochene EU-Governance für 
EPSAS wird auf eine Governance-Struk-
tur angewiesen sein, die im öffentlichen 
Interesse in den EU-Verträgen verankert 
werden soll, und eigene Governance-

Grundsätze, ein eigenes Standardsetzungs-
verfahren, und eigene Standardsetzungs-
kapazität als wesentliche und notwendige 
Elemente beinhalten.

Zwar sollen die EPSAS auf der Grund-
lage der IPSAS als primäre Referenzbasis 
entwickelt werden, ohne allerdings durch 
die IPSAS bzw. die IFRS zwangsläufig 
beschränkt zu werden. Die robuste EU-
Governance soll es der EPSAS ermög-
lichen, wenn nötig und in begründeten 
Fällen rechtlich und technisch von IPSAS 
bzw. IFRS abzuweichen.

Die Entwicklung und Einführung der 
EPSAS soll mittelfristig erfolgen, sukzes-
sive vorangehen und, unter Wahrung des 
Grundsatzes der Wesentlichkeit, Rück-
sicht auf die Bedürfnisse kleinerer und ri-
sikoarmer öffentlichen Einheiten nehmen. 
Längere Umstellungszeiten für nur kame-
ral buchende Einheiten könnten notwen-
dig sein. Kurzfristig sollte der Fokus der 
technischen Entwicklung auf Spezifika 

des öffentlichen Sektors gelegt werden mit 
der notwendigen Rücksichtnahme auf die 
Rechnungslegungsstandards der Europäi-
schen Kommission und vor allem darauf, 
dass EPSAS keinen Rückschritt für die 
leistungsfähigsten der existierenden öf-
fentlichen Rechnungslegungssysteme dar-
stellen.

Zweifelsohne werden die Kosten einer 
EPSAS-Implementierung bedeutend sein. 
In einer von Eurostat in Auftrag gegebe-
nen Studie, wurden sie auf EU-Ebene von 
ca. 1,2 Milliarden (ohne Anpassung von 
IT-Systemen) bis ca. 6,9 Milliarden EUR 
(mit Anpassung von IT-Systemen) hoch-
gerechnet, über den gesamten Reform-
zeitraum und unter der Annahme einer 

IPSAS-Implementierung als Proxy für die 
noch nicht existierenden EPSAS.13

Dennoch werden die Implementie-
rungskosten größtenteils kurzfristig und 
einmaliger Natur sein. Der erwartete Nut-
zen dagegen, obwohl er sich nicht ohne 
weiteres quantifizieren lässt, wird nach-
haltig, mittel- und langfristiger Natur 
sein. Zielen doch die EPSAS letztendlich 
darauf ab, den längst fälligen Einblick 
in die tatsächliche Fähigkeit aller regie-
rungseigenen und staatlich kontrollierten 
Einheiten und öffentlichen Körperschaf-
ten, ihre Aufgaben und Leistungen an die 
Bürger sowie die an sie herangetragenen 
Vorgaben der Politik stabil und nachhal-
tig zu finanzieren, zu ermöglichen.14 Der 
daraus resultierende Nutzen lässt sich in 
Stichworten wie höhere finanzielle Trans-
parenz und Rechenschaftspflicht auf ver-
gleichbarer Basis, und nachhaltigere öf-
fentliche Finanzierung und Finanzen, auch 
zugunsten der intergenerativen Gerechtig-
keit, zusammenfassen. Die Kosten für EP-

Makaronidis, Europäische Rechnungslegungs grundsätze für den öffentlichen Sektor (EPSAS)

13  PwC 2014, S. 11. 

14  Vgl. Makaronidis/Varjas 2014, S. 20.
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werden soll.«
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